ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN
Swipes & Vibes LP

Identifikationsnummer: SL037316

Registrierte Office Addresse: 5 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AN, Scotland,
United-Kingdom

Telefonnummer: +436506014495,

E-Mail: hello@swipesandvibes.com

1.  Geltung, Vertragsabschluss

1.1 Die Swipes & Vibes LP (im Folgenden ,Agentur®“) erbringt ihre Leistungen
ausschlieBlich  auf der Grundlage der nachfolgenden  Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB). Diese gelten fiir alle Rechtsbeziehungen zwischen
der Agentur und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdriicklich auf sie Bezug
genommen wird. Die AGB sind ausschlieBlich fur Rechtsbeziehung mit

Unternehmern anwendbar, sohin B2B.

1.2 MabBgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giiltige Fassung.
Abweichungen von diesen sowie sonstige erganzende Vereinbarungen mit dem

Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur schriftlich bestatigt werden.

1.3 Allfallige Geschaftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht
akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrucklich und schriftlich anderes
vereinbart wird. AGB des Kunden widerspricht die Agentur ausdricklich. Eines

weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die Agentur bedarf es nicht.

1.4 Anderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als
vereinbart, wenn der Kunde den geanderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen
widerspricht; auf die Bedeutung des Schweigens sowie auf die konkret geanderten
Klauseln wird der Kunde in der Verstandigung ausdriicklich hingewiesen. Diese
Zustimmungsfiktion gilt nicht fir die Anderung wesentlicher Leistungsinhalte und

Entgelte.



1.5

1.6

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen
unwirksam sein, so berihrt dies die Verbindlichkeit der Ubrigen Bestimmungen und
der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Vertrage nicht. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nachsten
kommt, zu ersetzen.

Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.

Social Media Kanale

Die Agentur weist den Kunden vor Auftragserteilung ausdrucklich darauf hin, dass
die Anbieter von ,Social-Media-Kanalen“ (z.B. Facebook, im Folgenden kurz:
Anbieter) es sich in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und
-auftritte aus beliebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind
demnach nicht verpflichtet, Inhalte und Informationen an die Nutzer
weiterzuleiten. Es besteht daher das von der Agentur nicht kalkulierbare Risiko,
dass Werbeanzeigen und -auftritte grundlos entfernt werden. Im Fall einer
Beschwerde eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die Moglichkeit
einer Gegendarstellung eingeraumt, doch erfolgt auch in diesem Fall eine sofortige
Entfernung der Inhalte. Die Wiedererlangung des ursprunglichen, rechtmafBigen
Zustandes kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Agentur
arbeitet auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen der Anbieter, auf die sie
keinen Einfluss hat, und legt diese auch dem Auftrag des Kunden zu Grunde.
Ausdrlicklich anerkennt der Kunde mit der Auftragserteilung, dass diese
Nutzungsbedingungen die Rechte  und Pflichten  eines  allfalligen
Vertragsverhaltnisses (mit-)bestimmen. Die Agentur beabsichtigt, den Auftrag des
Kunden nach bestem Wissen und Gewissen auszufiihren und die Richtlinien von
so0cial Media Kanalen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit giltigen
Nutzungsbedingungen und der einfachen Moglichkeit jedes Nutzers,
Rechtsverletzungen zu behaupten und so eine Entfernung der Inhalte zu erreichen,
kann die Agentur aber nicht dafiir einstehen, dass die beauftragte Kampagne auch

jederzeit abrufbar ist.

Konzept- und Ideenschutz



Hat der potentielle Kunde die Agentur vorab bereits eingeladen, ein Konzept zu

erstellen, und kommt die Agentur dieser Einladung noch vor Abschluss des

Hauptvertrages nach, so gilt nachstehende Regelung:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Bereits durch die Einladung und die Annahme der Einladung durch die Agentur
treten der potentielle Kunde und die Agentur in ein Vertragsverhaltnis

(,,Pitching-Vertrag“). Auch diesem Vertrag liegen die AGB zu Grunde.

Der potentielle Kunde anerkennt, dass die Agentur bereits mit der
Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen erbringt, obwohl er selbst noch

keine Leistungspflichten iibernommen hat.

Das Konzept untersteht in seinen sprachlichen und grafischen Teilen, soweit diese
Werkhohe erreichen, dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Eine Nutzung und
Bearbeitung dieser Teile ohne Zustimmung der Agentur ist dem potentiellen

Kunden schon auf Grund des Urheberrechtsgesetzes nicht gestattet.

Das Konzept enthalt daruber hinaus werberelevante Ideen, die keine Werkhohe
erreichen und damit nicht den Schutz des Urheberrechtsgesetzes genieBen. Diese
Ideen stehen am Anfang jedes Schaffensprozesses und konnen als zlindender Funke
alles spater Hervorgebrachten und somit als Ursprung von Vermarktungsstrategie
definiert werden. Daher sind jene Elemente des Konzeptes geschiitzt, die
eigenartig sind und der Vermarktungsstrategie ihre charakteristische Pragung
geben. Als Idee im Sinne dieser Vereinbarung werden insbesondere
Werbeschlagworter, Werbetexte, Grafiken und Illustrationen, Werbemittel usw.

angesehen, auch wenn sie keine Werkhohe erreichen.

Der potentielle Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen, diese von der Agentur
im Rahmen des Konzeptes prasentierten kreativen Werbeideen aufBerhalb des
Korrektivs eines spater abzuschlieBenden Hauptvertrages wirtschaftlich zu

verwerten bzw. verwerten zu lassen oder zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.

Soferne der potentielle Kunde der Meinung ist, dass ihm von der Agentur Ideen
prasentiert wurden, auf die er bereits vor der Prasentation gekommen ist, so hat er
dies der Agentur binnen 14 Tagen nach dem Tag der Prasentation per E-Mail unter
Anfuhrung von Beweismitteln, die eine zeitliche Zuordnung erlauben, bekannt zu

geben.



3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

Im gegenteiligen Fall gehen die Vertragsparteien davon aus, dass die Agentur dem
potentiellen Kunden eine fiir ihn neue ldee prasentiert hat. Wird die Idee vom
Kunden verwendet, so ist davon auszugehen, dass die Agentur dabei verdienstlich

wurde.

Der potentielle Kunde kann sich von seinen Verpflichtungen aus diesem Punkt
durch Zahlung einer angemessenen Entschadigung, welche sich nach dem Einzelfall
berechnet befreien. Die Befreiung tritt erst nach vollstandigem Eingang der

Zahlung der Entschadigung bei der Agentur ein.

Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der
Leistungsbeschreibung im Agenturvertrag oder einer allfalligen Auftragsbestatigung
durch die Agentur, sowie dem allfalligen Briefingprotokoll (,,Angebotsunterlagen®).
Nachtrdgliche Anderungen des Leistungsinhaltes bediirfen der schriftlichen
Bestatigung durch die Agentur. Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens

besteht bei der Erfiillung des Auftrages Gestaltungsfreiheit der Agentur.

Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwirfe, Skizzen,
Reinzeichnungen, Biurstenabzlige, Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und
elektronische Dateien) sind vom Kunden zu uberprifen und von ihm binnen drei
Werktagen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Nach Verstreichen dieser Frist

ohne Riickmeldung des Kunden gelten sie als vom Kunden genehmigt.

Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und vollstandig alle Informationen und
Unterlagen zuganglich machen, die fur die Erbringung der Leistung erforderlich
sind. Er wird sie von allen Umstanden informieren, die fur die Durchfuhrung des
Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst wahrend der Durchfuhrung des
Auftrages bekannt werden. Der Kunde tragt den Aufwand, der dadurch entsteht,
dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollstandigen oder nachtraglich
geanderten Angaben von der Agentur wiederholt werden missen oder verzogert

werden.

Der Kunde ist weiters verpflichtet, die fur die Durchfihrung des Auftrages zur
Verfigung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfallige Urheber-,

Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prifen



5.1

5.2

5.3

6.1

(Rechteclearing) und garantiert, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind
und daher fir den angestrebten Zweck eingesetzt werden konnen. Die Agentur
haftet im Falle bloB leichter Fahrlassigkeit oder nach Erfillung ihrer Warnpflicht -
jedenfalls im Innenverhaltnis zum Kunden - nicht wegen einer Verletzung
derartiger Rechte Dritter durch zur Verfligung gestellte Unterlagen. Wird die
Agentur wegen einer solchen Rechtsverletzung von einem Dritten in Anspruch
genommen, so halt der Kunde die Agentur schad- und klaglos; er hat ihr samtliche
Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen,
insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der Kunde
verpflichtet sich, die Agentur bei der Abwehr von allfalligen Anspriuchen Dritter zu
unterstutzen. Der Kunde stellt der Agentur hierfir unaufgefordert samtliche

Unterlagen zur Verfligung.

Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszufuhren,
sich bei der Erbringung von vertragsgegenstandlichen Leistungen sachkundiger
Dritter als Erflullungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu

substituieren (,,Fremdleistung®).

Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder im
eigenen Namen oder im Namen des Kunden, letztere nach vorheriger Information
an den Kunden. Die Agentur wird diesen Dritten sorgfaltig auswahlen und darauf

achten, dass dieser Uber die erforderliche fachliche Qualifikation verfigt.

In Verpflichtungen gegenuber Dritten, die dem Kunden namhaft gemacht wurden
und die uber die Vertragslaufzeit hinausgehen, hat der Kunde einzutreten. Das gilt
ausdricklich auch im Falle einer Kiindigung des Agenturvertrages aus wichtigem
Grund.

Termine

Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdricklich als

verbindlich vereinbart, nur als annahernd und unverbindlich. Verbindliche



6.2

6.3

7.1

7.2

Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von der Agentur schriftlich zu

bestatigen.

Verzogert sich die Lieferung/Leistung der Agentur aus Griinden, die sie nicht zu
vertreten hat, wie z.B. Ereignisse hoherer Gewalt und andere unvorhersehbare,
mit  zumutbaren  Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die
Leistungsverpflichtungen fur die Dauer und im Umfang des Hindernisses und
verlangern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzogerungen mehr als
zwei Monate andauern, sind der Kunde und die Agentur berechtigt, vom Vertrag

zuruckzutreten.

Befindet sich die Agentur in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur
zurucktreten, nachdem er der Agentur schriftlich eine angemessene Nachfrist von
zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist.
Schadenersatzanspriche des Kunden wegen Nichterfullung oder Verzug sind
ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober

Fahrlassigkeit.

Vorzeitige Auflosung

Die Agentur ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Griinden mit sofortiger

Wirkung aufzulosen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

die Ausfuhrung der Leistung aus Griunden, die der Kunde zu vertreten hat,
unmoglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzogert
wird;

der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung
von 14 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie z.B.

Zahlung eines fallig gestellten Betrages oder Mitwirkungspflichten, verstoft.

berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonitat des Kunden bestehen und dieser auf
Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur

eine taugliche Sicherheit leistet;

Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Grinden ohne Nachfristsetzung
aufzulosen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Agentur

fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

zumindest 14 Tagen zur Behebung des VertragsverstoBes gegen wesentliche

Bestimmungen aus diesem Vertrag verstoBt.

Honorar

Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur fir
jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt,
zur Deckung ihres Aufwandes Vorschiisse zu verlangen. Ab einem Auftragsvolumen
mit einem (jahrlichen) Budget von € 36.000, oder solchen, die sich Uber einen
langeren Zeitraum erstrecken ist die Agentur berechtigt, Zwischenabrechnungen

bzw. Vorausrechnungen zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen.

Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar. Mangels Vereinbarung im Einzelfall
hat die Agentur fiir die erbrachten Leistungen und die Uberlassung der urheber-
und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der

marktiiblichen Hohe.

Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdriicklich durch das vereinbarte Honorar
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur erwachsenden

Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen.

Kostenvoranschlage der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die
tatsachlichen Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten um mehr als 15
% ubersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die hoheren Kosten hinweisen. Die
Kosteniberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen
drei Werktagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig
kostenglinstigere Alternativen bekannt gibt. Handelt es sich um eine
Kostenuberschreitung bis 15 % ist eine gesonderte Verstandigung nicht erforderlich.
Diese Kostenvoranschlagsiiberschreitung gilt vom Auftraggeber von vornherein als

genehmigt.

Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung der Agentur -
unbeschadet der laufenden sonstigen Betreuung durch diese - einseitig andert oder
abbricht, hat er der Agentur die bis dahin erbrachten Leistungen entsprechend der

Honorarvereinbarung zu vergiiten und alle angefallenen Kosten zu erstatten. Sofern



8.6.

9.1

9.2

der Abbruch nicht durch eine grob fahrlassige oder vorsatzliche Pflichtverletzung
der Agentur begriindet ist, hat der Kunde der Agentur dariiber hinaus das gesamte
fur diesen Auftrag vereinbarte Honorar (Provision) zu erstatten, wobei die
Anrechnungsverglitung des §8 1168 AGBG ausgeschlossen wird. Weiters ist die
Agentur beziglich allfalliger Anspriiche Dritter, insbesondere von Auftragnehmern
der Agentur, schad- und klaglos zu stellen. Mit der Bezahlung des Entgelts erwirbt
der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten keinerlei Nutzungsrechte; nicht
ausgefihrte Konzepte, Entwirfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr

unverziglich der Agentur zuruckzustellen.

Packages sind auf einen Zeitraum von 3 Monaten gebunden. Die Zahlung muss
Anfang bis Mitte des Monats erfolgen. Die Leistung wird erst erbracht, sobald die
Zahlung eingegangen ist, sofern nicht anders vereinbart. Bei einem vereinbarten
Jahres-Package wird je nach vereinbarten Preis ein gewisser Prozentsatz von der
Jahres-Gesamtsumme abgezogen. Die Kiindigungsfrist eines Packages betragt 1

Monat.

Zahlung, Eigentumsvorbehalt

Das Honorar ist sofort mit Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fallig,
sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart
werden. Dies gilt auch fir die Weiterverrechnung samtlicher Barauslagen und
sonstiger Aufwendungen. Die von der Agentur gelieferte Ware bleibt bis zur
vollstandigen Bezahlung des Entgelts einschlieBlich aller Nebenverbindlichkeiten im

Eigentum der Agentur.

Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der fur
Unternehmergeschafte geltenden Hohe. Weiters verpflichtet sich der Kunde fur
den Fall des Zahlungsverzugs, der Agentur die entstehenden Mahn- und
Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig
sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in
marktublicher Hohe von derzeit zumindest € 20,00 je Mahnung sowie eines
Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die

Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberihrt.



9.3

9.4

9.5

9.6

10.

10.1

10.2

Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur samtliche, im Rahmen
anderer mit dem Kunden abgeschlossener Vertrage, erbrachten Leistungen und

Teilleistungen sofort fallig stellen.

Weiters ist die Agentur nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur Begleichung
des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurlickbehaltungsrecht). Die

Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberihrt.

Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behalt sich die Agentur fur den Fall
der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbetragen oder Nebenforderungen das
Recht vor, die sofortige Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern

(Terminverlust).

Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der
Agentur aufzurechnen, auBer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur

schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

Eigentumsrecht und Urheberrecht

Alle Leistungen der Agentur, einschlieBlich jener aus Prasentationen (z.B.
Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwurfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte,
Negative, Dias), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen
Werkstlicke und Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur und konnen von der
Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses -
zuriickverlangt werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars das Recht
der Nutzung fur den vereinbarten Verwendungszweck. Mangels anderslautender
Vereinbarung darf der Kunde die Leistungen der Agentur jedoch ausschlieBlich in
Osterreich nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an
Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollstandige Bezahlung der von der
Agentur dafir in Rechnung gestellten Honorare voraus. Nutzt der Kunde bereits vor
diesem Zeitpunkt die Leistungen der Agentur, so beruht diese Nutzung auf einem

jederzeit widerrufbaren Leihverhaltnis.

Anderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere
deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch fiir diesen tatige Dritte,
sind nur mit ausdricklicher Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen

urheberrechtlich geschutzt sind - des Urhebers zulassig. Die Herausgabe aller



10.3

10.4

10.5

10.6

1.

11.2

12.

sogen. ,,offenen Dateien* wird damit ausdricklich nicht Vertragsbestandteil. Die
Agentur ist nicht zur Herausgabe verpflichtet. D.h. ohne vertragliche Abtretung der
Nutzungsrechte auch fir ,elektronische Arbeiten“ hat der Auftraggeber keinen

Rechtsanspruch darauf.

Flir die Nutzung von Leistungen der Agentur, die uber den urspriinglich
vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhangig davon, ob
diese Leistung urheberrechtlich geschitzt ist - die Zustimmung der Agentur
erforderlich. Dafiir steht der Agentur und dem Urheber eine gesonderte

angemessene Vergiitung zu.

Fur die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemitteln, fur die die
Agentur konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf
des Agenturvertrages unabhangig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich

geschiitzt ist oder nicht, ebenfalls die Zustimmung der Agentur notwendig.

Flr Nutzungen gemaB Abs 4. steht der Agentur im 1. Jahr nach Vertragsende ein
Anspruch auf die volle im abgelaufenen Vertrag vereinbarte Agenturvergutung zu.
Im 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des Vertrages nur mehr die Halfte bzw. ein Viertel
der im Vertrag vereinbarten Vergutung. Ab dem 4. Jahr nach Vertragsende ist keine

Agenturvergutung mehr zu zahlen.

Der Kunde haftet der Agentur fur jede widerrechtliche Nutzung in doppelter Hohe

des fir diese Nutzung angemessenen Honorars.

Kennzeichnung

Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen WerbemaBnahmen
auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden

dafur ein Entgeltanspruch zusteht.

Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit moglichen, schriftlichen Widerrufs des
Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbetragern und insbesondere auf ihrer
Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende oder

vormalige Geschaftsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis).

Gewabhrleistung



12.1

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

Der Kunde hat allfallige Mangel unverziglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen
nach Lieferung/Leistung durch die Agentur, verdeckte Mangel innerhalb von acht
Tagen nach Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des Mangels
anzuzeigen; andernfalls gilt eine allfallige Abweichung der Leistung als genehmigt.
In  diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspruchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von

Mangeln ausgeschlossen.

Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mangelriige steht dem Kunden das Recht auf
Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch die Agentur zu. Die
Agentur wird die Mangel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde der
Agentur alle zur Untersuchung und Mangelbehebung erforderlichen MaBnahmen
ermoglicht. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu
verweigern, wenn diese unmoglich oder fur die Agentur mit einem
unverhaltnismafBig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall stehen dem
Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der
Verbesserung obliegt es dem Auftraggeber die Ubermittlung der mangelhaften

(korperlichen) Sache auf seine Kosten durchzuflihren.

Es obliegt auch dem Auftraggeber, die Uberpriifung der Leistung auf ihre
rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und
verwaltungsrechtliche Zulassigkeit durchzufiihren. Die Agentur ist nur zu einer
Grobpriifung der rechtlichen Zulassigkeit verpflichtet. Die Agentur haftet im Falle
leichter Fahrlassigkeit oder nach Erflillung einer allfalligen Warnpflicht gegeniiber
dem Kunden nicht fir die rechtliche Zulassigkeit von Inhalten, wenn diese vom

Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden.

Die Gewahrleistungsfrist betragt sechs Monate ab Lieferung/Leistung. Der Kunde
ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemangelungen zuriickzuhalten. Die

Vermutungsregelung des § 924 AGBG wird ausgeschlossen.

Haftung und Produkthaftung

In Fallen leichter Fahrlassigkeit ist eine Haftung der Agentur und die ihrer

Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfiillungsgehilfen (,,Leute“) fir Sach-



oder Vermogensschaden des Kunden ausgeschlossen, gleichgiiltig ob es sich um
unmittelbare  oder mittelbare  Schaden, entgangenen Gewinn oder
Mangelfolgeschaden, Schaden wegen Verzugs, Unmoglichkeit, positiver
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter
oder unvollstandiger Leistung handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlassigkeit hat
der Geschadigte zu beweisen. Soweit die Haftung der Agentur ausgeschlossen oder
beschrankt ist, gilt dies auch fur die personliche Haftung ihrer ,,Leute®.

13.2 Jegliche Haftung der Agentur fiir Anspriiche, die auf Grund der von der Agentur
erbrachten Leistung (z.B. WerbemaBnahme) gegen den Kunden erhoben werden,
wird ausdricklich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht
nachgekommen ist oder eine solche fir sie nicht erkennbar war, wobei leichte
Fahrlassigkeit nicht schadet. Insbesondere haftet die Agentur nicht fur
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von
Urteilsveroffentlichungen sowie fir allfallige Schadenersatzforderungen oder
sonstige Ansprliche Dritter; der Kunde hat die Agentur diesbeziiglich schad- und

klaglos zu halten.

13.3 Schadensersatzanspriiche des Kunden verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des
Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der Verletzungshandlung der
Agentur. Schadenersatzanspriiche sind der Hohe nach mit dem Netto-Auftragswert
begrenzt.

14. Anzuwendendes Recht

Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie

Anspriiche zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem oOsterreichischen

materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und unter Ausschluss des

UN-Kaufrechts.

15. Erfullungsort und Gerichtsstand

15.1 Erfullungsort ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden
uber, sobald die Agentur die Ware dem von ihr gewahlten
Beforderungsunternehmen ubergeben hat.

15.2 Als Gerichtsstand fur alle sich zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhaltnis wird das fur

den Sitz der Agentur sachlich zustandige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist



die Agentur berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu
klagen.

15.3 Soweit in diesem Vertrag auf naturliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in
mannlicher Form angefiihrt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Manner in
gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte naturliche

Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Coaching & Mentaltraining

16. Geltungsbereich

Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker, mit Firmensitz in Schottland, bietet im Rahmen
personlichkeitsentwickelnder MaBnahmen Dienstleistungen in den Bereichen Mentaltraining,
Mentalcoaching, Resilienztraining, Stressbewaltigung, Hypnose, Meditation, Retreats sowie

Vortrage und Workshops an - sowohl in Einzelsettings als auch in Gruppenformaten.

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fir samtliche genannten Leistungen (im
Folgenden als ,Veranstaltungen* oder ,,Angebote“ bezeichnet), die durch Swipes & Vibes LP
durchgefuhrt werden - unabhangig davon, ob diese online, vor Ort, im Rahmen von Retreats

oder firmenintern erbracht werden.

17. Anmeldung & Teilnahmebedingungen

Sofern fur das jeweilige Angebot (z.B. Coaching, Mentaltraining, Hypnose, Meditation,
Retreat, Vortrag oder Onlinekurs) keine abweichenden Regelungen angegeben sind, erfolgt die
Anmeldung telefonisch, schriftlich, per E-Mail, online Uber die Website oder personlich bei

Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker.

Jede Anmeldung ist verbindlich. Um die Anmeldung ordnungsgemal bearbeiten zu konnen,
sind vollstandige Angaben erforderlich - insbesondere Name, Kontaktdaten und Bezeichnung

der gewahlten Veranstaltung oder Leistung.



Fir Personen unter 18 Jahren ist eine Anmeldung nur mit schriftlicher Zustimmung des/der

Erziehungsberechtigten moglich.

Nach Eingang der verbindlichen Anmeldung und Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
erhalten Sie eine Bestatigung sowie diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Die
verbindliche Teilnahme wird von Swipes & Vibes LP schriftlich per E-Mail bestatigt. Zusatzlich

erhalten Sie Informationen zum Widerrufsrecht (sofern anwendbar) in Textform.
17.1. Teilnahme an Live-Events / Retreats

Die Teilnahme an Live-Events, Workshops oder Retreats ist ausschlieBlich mit einem im Voraus
bezahlten und giiltigen Ticket modglich. Ein Umtausch oder eine Riickgabe der Tickets ist

ausgeschlossen.

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, Personen ohne giiltiges Ticket von der Teilnahme
auszuschlieBen. Eine Teilnahmegarantie besteht nur bei vollstandiger Zahlung vor Beginn der

Veranstaltung.
17.2. Storno- & Umbuchungsbedingungen, Mahnspesen
1:1 Coachings, Mentaltrainings, Hypnosesitzungen

Eine kostenfreie Stornierung oder Terminverschiebung ist bis 24 Stunden vor dem vereinbarten
Termin moglich. Bei spaterer Absage oder Nichterscheinen wird der volle Betrag in Rechnung

gestellt bzw. ein bereits geleistetes Honorar einbehalten.
17.2.1. Workshops, Onlineprogramme & Kurse

Nach erfolgter Buchung ist der Rucktritt ausgeschlossen. Die Teilnahme ist jedoch nach

vorheriger schriftlicher Absprache auf eine andere Person Uibertragbar.

Bei wiederkehrenden Programmen (z. B. Inner Shape) kann nach individueller Prufung eine
Umbuchung auf einen spateren Durchgang erfolgen, sofern Platze verfugbar sind. Ein

Rechtsanspruch darauf besteht nicht.

17.2.2. Retreats & Live-Events



Die Anmeldung zu Retreats oder Live-Events ist verbindlich. Bei Rucktritt durch die

Teilnehmerin fallen folgende Stornogebiihren an:

e bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 25 % der Teilnahmegebiihr
e bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50 %

e ab 29 Tage vor Veranstaltungsbeginn oder bei Nichterscheinen: 100 % der Gebuhr

Eine Umbuchung oder Ubertragung auf eine andere Person ist bis 14 Tage vor Eventbeginn
nach Rucksprache moglich. Swipes & Vibes LP behalt sich das Recht vor, in Ausnahmefallen

eine Bearbeitungsgebiihr zu verrechnen.

Sollte ein Retreat oder Event seitens der Veranstalterin (z.B. wegen Krankheit oder
unvorhersehbarer Ereignisse) abgesagt werden, wird die Teilnahmegeblihr vollstandig
ruckerstattet. Weitere Anspriiche (z.B. Ersatz von Anreise- oder Unterkunftskosten) sind

ausgeschlossen.
17.3. Mahnspesen

Rechnungen sind - sofern nicht anders vereinbart - sofort nach Erhalt und ohne Abzug zur
Zahlung fallig. Bei Zahlungsverzug behalt sich Swipes & Vibes LP das Recht vor, Verzugszinsen
in gesetzlicher Hohe sowie einen pauschalen Mahnspesenersatz von €10,- je Mahnung zu

verrechnen.

Weitere Kosten, die durch das Einschalten eines Inkassobiiros oder rechtlicher Schritte

entstehen, sind ebenfalls von der zahlungspflichtigen Person zu tragen.
Swipes & Vibes LP behalt sich vor, bei Zahlungsverzug:

e Leistungen bis zur vollstandigen Zahlung auszusetzen oder zu stornieren,
e offene Forderungen nach zweimaliger Mahnung an ein Inkassobiiro oder eine

Anwaltskanzlei zu Uibergeben.

18. Teilnahmevoraussetzungen



Die Teilnahme an Coachings, Hypnosesitzungen, Retreats, Mentaltrainings, Meditationen oder
sonstigen Angeboten von Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker setzt grundsatzlich eine normale

psychische und physische Belastbarkeit der Teilnehmenden voraus.

Teilnehmende, die sich aktuell in arztlicher, psychotherapeutischer oder psychiatrischer
Behandlung befinden oder unter akuten gesundheitlichen Beschwerden leiden, haben die
Teilnahme im Vorfeld mit ihrer behandelnden Fachperson (z.B. Arzt:in, Therapeut:in)

abzuklaren. Die Verantwortung fur die Teilnahme liegt in jedem Fall bei den Teilnehmenden.

Die angebotenen Leistungen dienen der Personlichkeitsentwicklung, Entspannung und
Forderung des mentalen Wohlbefindens. Sie ersetzen keine arztliche Diagnose, Therapie oder
Psychotherapie. Es werden keine Heilversprechen abgegeben. Bei gesundheitlichen

Beschwerden wird ausdrucklich geraten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Fur bestimmte Veranstaltungen kann eine Altersbeschrankung oder spezifische Voraussetzung
gelten (z. B. bei Retreats oder Programmen). Diese sind den jeweiligen Ausschreibungen zu

entnehmen.
19. Urheber- und Schutzrechte

Alle im Rahmen der Programme, Coachings, Hypnosesitzungen, Retreats, Workshops oder
Onlineformate von Swipes & Vibes LP bereitgestellten Inhalte (z. B. Arbeitsblatter, Audio- und
Videomaterialien, Skripten, Prasentationen, Texte oder Visuals) sind urheberrechtlich
geschutzt. Die Rechte verbleiben - auch bei auszugsweiser Nutzung - ausschlieflich bei Swipes

& Vibes LP bzw. der jeweiligen Urheberin.

Teilnehmende sind berechtigt, die im Rahmen des Programms uberlassenen Inhalte fir eigene,
personliche Zwecke zu nutzen, auszudrucken oder lokal zu speichern. Eine Weitergabe -
entgeltlich oder unentgeltlich - an Dritte ist nicht gestattet. Ebenso untersagt ist das
Kopieren, Verleihen, Vermieten, Vervielfaltigen, Veroffentlichen oder anderweitige Verbreiten

in physischer oder digitaler Form.

Teilnehmende erhalten keinerlei Eigentums- oder Verwertungsrechte an den Uberlassenen
Inhalten oder Programmen. Dies gilt auch fir Inhalte, die von beauftragten Dritten im Namen
von Swipes & Vibes LP Dbereitgestellt werden (z.B. Gasttrainer:innen oder

Kooperationspartner:innen).



Zuwiderhandlungen gegen diese Schutzrechte konnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach

sich ziehen.

Bei Austibung des Widerrufs erhaltst du von uns eine schriftliche Bestatigung Uber den Eingang
des Widerrufs (z. B. per E-Mail).

Zur Wahrung der Frist genugt es, wenn die Mitteilung Uber die Auslibung des Widerrufsrechts

vor Ablauf der Frist abgesendet wird.

20. Widerrufsbelehrung
20.1. Widerrufsrecht

Verbraucher:innen haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grinden diesen
Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betragt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um das Widerrufsrecht auszuiiben, ist eine eindeutige Erklarung (AusschlieBlich per E-Mail)
uber den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, an folgende E-Mail Adresse zu richten:

hello@swipesandvibes.com

20.2. Folgen des Widerrufs

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, erstatten wir dir alle geleisteten Zahlungen unverzuglich
und spatestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Widerruf bei uns eingegangen ist.

Die Ruckzahlung erfolgt mit demselben Zahlungsmittel, das bei der urspriinglichen
Transaktion verwendet wurde, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Fur die Ruckzahlung entstehen keine zusatzlichen Kosten.

20.3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erloschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn:

e mit der Ausfihrung der Dienstleistung begonnen wurde, nachdem die teilnehmende
Person ausdriicklich zugestimmt hat, dass mit der Dienstleistung vor Ablauf der

Widerrufsfrist begonnen wird, und



e gleichzeitig die Kenntnis bestatigt hat, dass mit Beginn der Ausflihrung das

Widerrufsrecht erlischt.

Dies betrifft insbesondere digitale Produkte, Onlinekurse, die direkt von Swipes & Vibes
angeboten werden (nicht Uiber andere Plattformen wie z.B. Teachable) oder Sessions, die vor

Ablauf der Widerrufsfrist bereitgestellt bzw. begonnen wurden.
20.4. Kein Widerrufsrecht bei Live-Events & Retreats

Fir die Buchung von Retreats, Workshops und sonstigen Live-Veranstaltungen, die an einem
konkreten Termin oder Zeitraum stattfinden, besteht kein Widerrufsrecht gemall § 18 Abs. 1
Z 10 FAGG (AT) bzw. § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB (DE).

Ein Ricktritt, Umtausch oder eine Riickgabe von Tickets ist daher ausgeschlossen. Die
Teilnahme ist jedoch auf eine andere Person Ubertragbar, sofern dies schriftlich bis spatestens

14 Tage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt wird.
21. Rucktritt durch Swipes & Vibes LP

Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker behalt sich vor, von einem bereits geschlossenen Vertrag
aus wichtigem Grund zurickzutreten. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

wenn:

e die Mindestteilnehmendenzahl fur die jeweilige Veranstaltung nicht erreicht wird,

e die Durchfuhrung aufgrund von hoherer Gewalt (z. B. Naturereignisse, behordliche
MaBnahmen, Krankheit, Reiseeinschrankungen) nicht moglich ist,

e die vorgesehene Trainerin oder Veranstaltungsleitung unerwartet ausfallt, ohne dass
Ersatz gestellt werden kann,

e oder andere nicht beeinflussbare Umstande eine sichere oder sinnvolle Durchfuihrung

verhindern.

In diesem Fall werden bereits geleistete Teilnahmegebiihren vollumfanglich zuriickerstattet
oder - auf Wunsch der teilnehmenden Person - in Form einer Gutschrift flr eine spatere

Veranstaltung angerechnet.



Weitergehende Anspriiche (z.B. Ersatz von Reise- oder Unterkunftskosten, Verdienstausfall

etc.) sind ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf Durchfiihrung der Veranstaltung.

Schadenersatzanspriiche gegen Swipes & Vibes, die durch leichtes Verschulden verursacht

wurden, sind ausgeschlossen. Diese Bestimmung gilt nicht flir Personenschaden.
22. Kompensationsverbot / Aufrechnung

Gegen den Anspruch von Swipes & Vibes LP auf Zahlung der Teilnahmegebuhren sowie

sonstiger vereinbarter Kosten ist die Aufrechnung mit Gegenforderungen ausgeschlossen.

Im Fall eines Verbrauchergeschafts ist eine Aufrechnung ausschlieBlich in folgenden Fallen

zulassig:

e bei Zahlungsunfahigkeit von Swipes & Vibes LP,
e wenn die Gegenforderung rechtlich im Zusammenhang mit der eigenen Verbindlichkeit
steht,

e oder wenn sie gerichtlich festgestellt bzw. schriftlich anerkannt wurde.

Eine Zurlickbehaltung von Zahlungen wegen (vermeintlicher) Gegenanspriiche ist somit -

auBer in den oben genannten Fallen - nicht zulassig.
23. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Fur samtliche Vertragsverhaltnisse mit Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker, mit Sitz in
Schottland (Vereinigtes Konigreich), gilt ausschlieBlich das Recht von Schottland, unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhaltnis ist - soweit gesetzlich

zulassig - Edinburgh, Schottland.

Fur Vertrage mit Verbraucher:innen mit Wohnsitz innerhalb der Europaischen Union gilt
erganzend:

Es findet das Recht desjenigen Landes Anwendung, in dem die Verbraucher:in ihren
gewohnlichen Aufenthalt hat, sofern zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen diesem

nicht entgegenstehen.

24. Anderungen im Ablauf, Ort oder Umfang der Veranstaltung



Swipes & Vibes LP, Sonja Krischker behalt sich das Recht vor, inhaltliche Anpassungen am
Programm, Anderungen bei der Anzahl der Unterrichts- bzw. Coachingstunden, der

Veranstaltungsgeblihr, des Veranstaltungsortes sowie der Termine vorzunehmen, wenn:

e sich rechtliche Rahmenbedingungen andern,

e organisatorische oder technische Notwendigkeiten dies erfordern (z. B. Ausfall
eines/einer Trainers:in, Krankheit, hohere Gewalt),

e oder andere sachlich gerechtfertigte Grinde (z. B. Ortswechsel,

Teilnehmer:innenanzahl) eine Anderung notwendig machen.

Solche Anderungen berechtigen die Teilnehmenden nicht zum Riicktritt vom Vertrag, sofern

der Gesamtcharakter der Veranstaltung erhalten bleibt und die Anderungen zumutbar sind.

25. Foto- und Videoaufnahmen

Im Rahmen von Veranstaltungen, Retreats, Workshops oder Coachings von Swipes & Vibes LP
konnen Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden. Diese Aufnahmen dienen der
Dokumentation sowie der offentlichen Berichterstattung und Bewerbung zukinftiger
Veranstaltungen, insbesondere uber digitale Kanale und soziale Medien wie Instagram,
Facebook, TikTok, LinkedIn und die Website.

Mit der Teilnahme erklaren sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass Bild- und
Videomaterial, auf dem sie erkennbar sind, ohne zusatzliche Vergltung verwendet und
veroffentlicht werden darf, sofern dem nicht ausdriicklich und schriftlich vor

Veranstaltungsbeginn widersprochen wird.

Die Verarbeitung erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen (insb.
DSGVO). Weitere Informationen dazu finden sich in der Datenschutzerklarung von Swipes &
Vibes LP.

Es besteht jederzeit die Moglichkeit, einer Veroffentlichung personlich widersprechender
Aufnahmen zu widersprechen. Dies muss vor Ort oder schriftlich im Vorfeld der Veranstaltung

mitgeteilt werden.



Zustimmung zu den AGB (sowohl fiir Marketing als auch Coaching)

Mit der Kontaktaufnahme (z. B. Anfrage, Erstgesprach oder Buchung) erklart sich der Kunde
ausdriicklich mit den Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Swipes & Vibes LP
einverstanden. Spatestens mit der Beauftragung gelten die AGB als verbindlich vereinbart und

Bestandteil des Vertragsverhaltnisses.



	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
	16. Geltungsbereich 
	17. Anmeldung & Teilnahmebedingungen 
	20. Widerrufsbelehrung 
	20.2. Folgen des Widerrufs 
	20.3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
	25. Foto- und Videoaufnahmen 


